Was tun mit der Werkrealschule vor ORT in den Kommunen?

Bewertung und Empfehlungen der Fraktion GRÜNE im Landtag

an grüne KommunalpolitikerInnen 

I.  Wie ist die gesetzlich verankerte Werkrealschule ausgestaltet? 

Die Werkrealschule wurde am 28.07.09 im Schulgesetz in § 4 und § 6 mit folgender Bezeichnung eingeführt: „Werkrealschule und Hauptschule“. Sie soll ab dem Schuljahr 2010/11 umgesetzt werden. 

Sie ist die Schule der „praktischen Begabungen“ und soll den Schülerinnen und Schülern insbesondere eine „Schwerpunktbildung bei der beruflichen Orientierung“ ermöglichen. Der auf sechs Jahre angelegte Bildungsgang wird als eine  Weiterentwicklung des Hauptschulbildungsgangs bezeichnet und endet mit dem Werkrealschulabschluss. Die Mittlere Reife, die an einer Werkrealschule erworben wird, ist im Schulgesetz als gleichwertig mit dem Realschulabschluss bezeichnet. 

Grundsätzlich soll die Werkrealschule mindestens zweizügig sein. Als Zugeständnis an die FDP kann sie dabei auf mehrere Standorte verteilt sein. 

Das kann in der Praxis so aussehen: Bei 2 Standorten hat jeder der beiden Standorte oder ein Standort die Klassen 5, 6 und 7. 

Ab Klasse 8 muss laut Kultusminister Rau die Entscheidung für einen Standort getroffen werden, da dann die Schule zweizügig sein muss – wegen der drei 2-stündigen Wahlpflichtfächer „Natur und Technik“, Wirtschaft und Informationstechnik“ und „Gesundheit und Soziales“, zwischen denen sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden können. 

Allerdings behauptet die FDP in einem aktuellen Schreiben an alle Kommunen, dass auch in den Klassen 8, 9 und 10 zwei Standorte möglich wären, wenn die beiden Schulen eng miteinander kooperieren. Kultusminister Rau erklärte daraufhin öffentlich, dass eine solche Verteilung auf zwei einzügige Standorte nur in besonderen Ausnahmesituationen möglich sein soll. 

Daneben dürfen auch Hauptschulen weitergeführt werden. Sie müssen aber so ausgestaltet sein, dass ein Schüler jederzeit auf eine Werkrealschule wechseln kann. 

Die Schulbezirke für die Hauptschule/Werkrealschule werden durch das Schulgesetz abgeschafft. Für eine Übergangsperiode von 5 Jahren dürfen die Kommunen aber erneut Schulbezirke festlegen. Diese Übergangsfrist wurde vom Gemeindetag erkämpft, damit keine kleinen Hauptschulstandorte von heute auf morgen wegbrechen, weil die Schülerinnen und Schüler in die entfernter liegenden  Werkrealschulen strömen. 

Eine rein einzügige Hauptschule kann aber auch künftig ausnahmsweise auch eine 10. Klasse führen und darf sich dadurch nach Art des Abschlusses als Schulart (Werkrealschule) etikettieren. Diese Regelung ist aber lediglich eine Beruhigungspille, weil davon auszugehen ist, dass die Schüler spätestens dann weggehen, wenn der Schulbezirk aufgelöst werden muss. 

II. Was will die Landesregierung mit der Werkrealschule erreichen?

Die Werkrealschule soll der Befreiungsschlag der Landesregierung angesichts der wachsenden Kritik an der Hauptschule und des dreigliedrigen Schulsystems sein. 

Mit ihr sollen die Bildungschancen der betroffenen Kinder verbessert werden, vor allem ihre Ausbildungsreife und damit die Chance auf berufliche Integration. 

Mit der Werkrealschule wird zudem angestrebt, dass eine höhere Anzahl von Schülerinnen und Schülern die Mittlere Reife erreicht.   

Die Werkrealschule soll insgesamt zu einer Attraktivitätssteigerung des Hauptschulbildungsgangs führen und dadurch soll die Abstimmung mit den Füssen gestoppt und rückgängig gemacht werden. 

Sie soll außerdem eine Antwort auf die demografische Entwicklung geben, um das Sterben auf Raten der kleinen Hauptschulen in den Griff zu bekommen. 

III.  Hauptkritikpunkte der Grünen Landtagsfraktion

III. 1.  Die Werkrealschule ist eine Mogelpackung und hilft den betroffenen Kindern nicht. 

a.  Wenn die Variante gewählt wird, dass die Klassen 5, 6 und 7 an den einzelnen Standorten angeboten werden, ab Klasse 8 dann aber von 2 oder mehr Schulen ein gemeinsamer Standort gewählt werden muss, führt das dazu, dass die Schüler keine stabilen und verlässlichen sozialen und schulischen Verhältnisse in der Sekundar-stufe mehr haben. Ortswechsel, neue Klassen, neue Lehrer und Mitschüler (Rangordnungskämpfe) gefährden die gedeihliche schulische und soziale Entwicklung der Schüler ausgerechnet in der problematischen Zeit ihrer Pubertät. 

b.  Die Verzahnung der Werkrealschule und der Berufsfachschule (2 Tage berufliche Schule und 3 Tage Werkrealschule) bedeutet für die Schüler eine Fragmentierung ihrer Lernzeit mit wechselnden Klassenzusammensetzungen und langen Entfernungen zu den Beruflichen Schulen. Die Basiskompetenzen Deutsch und Mathematik, die als Vorbereitung auf die Mittlere Reife für die Schüler besonders wichtig sind, kommen durch den hohen berufspraktischen Anteil des Unterrichts viel zu kurz. Für die Werkrealschule ist es kaum möglich, die Kooperation mit den Beruflichen Schulen ordnungsgemäß durchzuführen, da sie es mit bis zu 3 Berufsschulpartnern pro Klasse zu tun hat. Dabei muss sie das tun, denn die Noten werden gemeinsam verantwortet. 

c.  Die Grundschulempfehlung bleibt dreigeteilt in Werkrealschule/Hauptschule; Realschule und Gymnasium mit verpflichtender Empfehlung für die Werkrealschule.  Damit bleibt die hierarchische Gliederung des Bildungswesens in vollem Umfang erhalten. Eine Zunahme der Akzeptanz der neuen Werkrealschule wird es somit nicht geben. Auch die soziale Auslese im Bildungswesen bleibt unverändert bestehen. Kinder aus sozial benachteiligten bildungsfernen Elternhäusern und Migrantenkinder werden weiterhin vorwiegend die Werkrealschule besuchen. 

d.  Nach der 9. Klasse gibt es einen Numerus Clausus (NC): Nur wer mindestens einen Schnitt von 3,0 erreicht, darf in die 10. Klasse. Das soll dem „Schutz“ der Schüler vor Enttäuschungen dienen. In keiner anderen allgemein bildenden Schulart gibt es vor dem Ende des Bildungsgangs einen NC. Diese Regelung ist ein Novum in der Bildungspolitik. Immerhin wurde durch massiven Druck erreicht, dass die Klassenlehrerkonferenz bei der individuellen Empfehlung in die 10. Klasse auf der Basis der Noten noch Spielräume eingeräumt bekommen hat. 

III. 2.  Die Werkrealschule ist ein gigantisches Flurbereinigungsverfahren von Schulstandorten

1.   Durch die Vorgabe der Zweizügigkeit der Werkrealschule sollen die Kommunen gezwungen werden, kleine Schulstandorte zu leistungsfähigeren Schulstandorten zusammenzuschließen. Es steht also heute schon fest, dass Hunderte von kleinen Standorten in Zukunft nicht mehr bestehen bleiben können – trotz des Schlupflochs der Verteilung der Werkrealschule auf mehrere Schulstandorte.  Die Zahlen belegen diese Entwicklung eindeutig: 

Im Schuljahr hatten bereits 348 Hauptschulen weniger als die Mindestgröße von 85 Schülerinnen und Schülern. 524 hatten weniger als 169 Schüler. Rund 700 Hauptschulen von 1130 (63 %) sind heute schon einzügig. Bis zum Jahr 2015/16 wird deren Anteil durch die demografische Entwicklung (25 % Schülerrückgang an Hauptschulen) sowie den weiteren Rückgang der Übergänge auf die Hauptschule rechnerisch auf ca. 85 % einzügige Hauptschulen angewachsen sein. 

Auch heute pädagogisch hervorragend funktionierende kleine Hauptschulen werden nicht zu halten sein. Den schwarzen Peter haben die Kommunen, die die Schließung ihrer Hauptschule beantragen müssen, ohne dass sie die Chance haben, ein attraktiveres (integratives) Schulmodell zu entwickeln und umzusetzen. 

Fazit: mit der neuen Werkrealschule werden die Akzeptanzprobleme der Haupt-schule nicht gelöst. Die Abstimmung mit den Füssen geht weiter. Kleine Schulstand-orte bluten weiter aus. Der schwarze Peter, die Auflösung zu beantragen, liegt bei den Kommunen (Rau: wir schließen keine Hauptschulen). Den Schülerinnen und Schülern wird ein ständiger Schulwechsel zugemutet. Die Gleichwertigkeit mit der Realschule existiert nicht einmal auf dem Papier. 

IV.  GRÜNE Forderungen zur Werkrealschule 

Grundsätzlich lässt sich die Krise des gegliederten Schulsystems nicht durch eine weitere Schulart bzw. durch einen erneuten Aufwertungsversuch der Hauptschule lösen. Wir haben deshalb die Einführung der Werkrealschule im Landtag abgelehnt und einen Entschließungsantrag (Drs. 14/4915) mit unserer Kritik und unseren Forderungen in den Landtag eingebracht. Wir GRÜNEN streben weiterhin die gemeinsame Basisschule mit längerem gemeinsamem Lernen bis einschließlich Klasse 9 bzw. 10 an. 

Wir versuchen aber, durch Anträge und Änderungsentwürfe zum Schulgesetz der Landesregierung Verbesserungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die betroffenen Kommunen zu erreichen. 

Insbesondere fordern wir:

IV. 1.  Es darf keinen NC nach der neunten Klasse der Werkrealschule für die Aufnahme in die 10. Klasse geben. Wenn ein Schüler eine Versetzung in die 10. Klasse erhält, hat er Anspruch auf Aufnahme in diese Klasse. 

Am Ende der 10. Klasse können Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss machen, wenn zu befürchten steht, dass sie den Werkrealschulabschluss nicht schaffen. Sie haben somit nach der 9. Klasse noch ein zusätzliches Lernjahr Zeit,  einen guten Hauptschulabschluss zu machen und damit ggf. nach dem 10. Schuljahr in eine zweijährige Berufsfachschule überzuwechseln. Mit dieser Flexibilisierung der schulischen Lernzeit können somit die Chancen von schwächeren Schülerinnen und Schülern auf einen guten Hauptschulabschluss verbessert werden. 

IV. 2.   Die Ressourcen müssen in der Werkrealschule bleiben, wenn Kommunen sich auf freiwilliger Basis zu neuen Werkrealschulen an einem Standort zusammenschließen. 

IV. 3.   Anträge von Gemeinden auf Einrichtung von Schulmodellen, welche Angebote auf Realschulniveau und gymnasialem Niveau beinhalten, müssen genehmigt werden. Auch die Angliederung eines Realschulzweigs an eine einzügige Hauptschule muss genehmigt werden. Dadurch können vor allem im Ländlichen Raum die Schulstandorte von heutigen Hauptschulen attraktiver für die Eltern und Schüler gemacht werden und ein Teil der künftig bedrohten Schulstandorte gehalten werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bei einem solchen attraktiven Bildungsangebot mit Bildungsstandards auf unterschiedlichen Niveaus Eltern entscheiden, ihr Kind erst nach der Mittelstufe in eine entfernt liegende Oberstufe zu schicken. Bereits 60 Anträge solcher Anträge sind bereits bei der Schulverwaltung eingegangen. Sie sind bis jetzt alle abgelehnt worden. 

IV. 4.  Die Grundschulempfehlung muss aufgehoben werden, um die innovative Schulentwicklung, wie sie in IV. 3. beschrieben ist, zu beschleunigen. 

V.  Was tun als grüne Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker?

Bis zum 15.12. 09 müssen die Anträge der Kommunen auf Genehmigung neuer Werkrealschulen bei der Schulverwaltung gestellt werden. Viele Kommunen und Gemeinderäte empfinden diese kurze Zeit nach der gesetzlichen Verankerung im Juli 09 als großen Druck. In den Städten muss geklärt werden, welche Schulen zu Werkrealschulen umgebaut werden sollen, welche geschlossen oder zusammengelegt werden sollen und wie der der kommunale Zeitplan aussieht. Im Ländlichen Raum gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Ein Patentrezept für die Umsetzung der Werkrealschule gibt es deshalb nicht. 

Ich empfehle folgende grüne kommunale Herangehensweisen:

V. 1.  Die Kritik an der neuen Werkrealschule sowie ihre Ablehnung bei der Bewältigung der Schulkrise deutlich zum Ausdruck bringen. 

V. 2.  Nicht wegen der Antragsfrist unter Druck setzen lassen. Die Kommunen sollten nicht den Schwarzen Peter übernehmen und die Schulen unter Druck setzen. Lösungen sollten im Konsens aller  Beteiligten, vor allem der Eltern und Schulen, getroffen werden. Nicht die Kommunen, sondern die Landesregierung mit ihrem betonharten Beharren auf dem dreigliedrigen Schulsystem hat die Krise der Hauptschule und das Problem sozialen Auslese verursacht. Wenn noch nicht entschieden werden kann, gibt es eben ggf. erst im nächsten Jahr einen Antrag, oder es wird nur mit einer Schule gestartet. 

V. 3.  Bündnisse und Netzwerke für längeres gemeinsames Lernen vor Ort schmieden. Landesweit gibt es immer mehr Verbände und Organisationen, die sich für längeres gemeinsames Lernen einsetzen und sich zu Netzwerken bzw. dem Verein „Länger gemeinsam Lernen“ zusammengeschlossen haben. Diese sind auch vor Ort zu finden. Bitte die beiden Websites von „Länger gemeinsam lernen“ und „In einer Schule gemeinsam lernen“ anschauen und dann die regionalen Partner suchen.

Links zu den Netzwerken:

„Länger gemeinsam Lernen“: http://www.laenger-gemeinsam-lernen-bw.de/
„In einer Schule gemeinsam lernen“ http://www.in-einer-schule-gemeinsam-lernen-bw.de/
In Freiburg machen die Grünen zum Thema „Länger gemeinsam Lernen in Freiburg“ gerade einen lokalen Kongress (siehe Link). 

http://www.gruene-freiburg.de/fileadmin/gruene-freiburg/uploads/Veranstaltungen/flyer_lgl.pdf
V. 4.  Einen Antrag auf Einrichtung einer neuen Modellschule mit gemeinsamem Lernen bis zur 9. bzw. 10. Klasse in den Gemeinderat einbringen. Entweder allein oder mit anderen Fraktionen. Bereits 60 solcher Anträge sind bereits bei der Schulverwaltung gestellt worden. Antragsteller sind u. a. Karlsruhe und Mulfingen. Das zeigt, dass es sowohl Anträge aus Städten als auch aus dem Ländlichen Raum gibt. In den Städten sind es vor allem bildungsorientierte Eltern, die eine solche Schulenwicklung wünschen, weil sie ihren Kindern nicht den Stress und Druck im herkömmlichen Schulwesen zumuten wollen. 

V. 5.  Wenn es nur eine gut funktionierende Hauptschule in einer Gemeinde gibt und alle Beteiligten wünschen, dass diese Schule weiter besteht, dann sollte auf jeden Fall ein neues integratives Schulkonzept überlegt werden, damit der Schulstandort gerettet werden kann Dafür ist die Gemeinde Mulfingen ein gutes Beispiel. 

V. 6.  Wenn mehrere Gemeinden mit kleinen Hauptschulen sich auf einen gemeinsamen Schulstandort für eine Werkrealschule einigen, sollte dieser eingerichtet werden. Ein Beispiel dafür sind die drei Gemeinden Waldburg, Schlier und Vogt im Kreis Ravensburg, die jeweils ca. 3000 Einwohner haben. Sie haben sich auf den Standort Waldburg geeinigt. Sie liegen ca. 15 bis 20 km von Ravensburg entfernt und können dauerhaft ein Schulangebot im Sekundarbereich anbieten. 

Fazit: 

Angesichts der vielen Kleinst-Hauptschulstandorte in Baden-Württemberg wird es auch bei einer innovativen integrativen Schulentwicklung nicht mehr möglich sein, alle Schulstandorte zu retten. Aber es könnten mehr Schulstandorte gerettet werden, wenn das dreigliedrige Schulsystem so früh wie möglich dafür geöffnet wird. Dafür setzen wir uns im Land ein und sollten uns ebenso vor Ort einsetzen. 

Abschließend: Gerne könnt Ihr anrufen oder eine Mail mit Eurer spezifischen Herausforderung an mich schicken. Gerne geben wir eine individuelle Beratung. 

19.10.09 Renate Rastätter, MdL, Schulpolitische Sprecherin 

